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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die Motion Rickli (svp, ZH) «Verbot von Kinderehen» forderte im Dezember 2016,
Minderjährige vor Zwangsehen besser zu schützen. Ehen sollten in jedem Fall für
ungültig erklärt werden, sollte einer der Ehegatten während der Eheschliessung
minderjährig gewesen sein. Zwar waren Minderjährigenehen in der Schweiz bereits
verboten, doch störte Rickli am betroffenen Gesetzesartikel (105 Ziffer 6 ZGB) der
Zusatz «[...] es sei denn, die Weiterführung der Ehe entspricht [nach Erreichung der
Volljährigkeit] den überwiegenden Interessen dieses Ehegatten». Diesen Satz forderte
Rickli mit der Motion zu streichen, weil sie hier Umgehungspotenzial erkannte.
Dass für Eheschliessungen auch für die in der Schweiz wohnhaften ausländischen
Personen ausschliesslich das Schweizer Recht gelte und somit Minderjährigenehen
bereits verboten seien, wiederholte auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme im
Februar 2017. Durch die Volljährigwerdung der Betroffenen werden aber
Minderjährigenehen geheilt und können nicht mehr automatisch annulliert werden. Den
von Rickli kritisierten Zusatz erachtete der Bundesrat insofern als wichtig, als damit
dem Gericht ermöglicht werde, Einzelfallbeurteilungen vorzunehmen und den
Interessen der Betroffenen Rechnung zu tragen, etwa für den Fall, dass Kinder involviert
seien. Auch weil ein im Dezember 2016 überwiesenes Postulat Arslan (basta, BS;
16.3897) bereits forderte, die im ZGB festgeschriebenen Massnahmen zur Verhinderung
von Zwangsheiraten zu überprüfen, beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion Rickli. Es seien erst die Ergebnisse dieser Evaluation abzuwarten, bevor neue
Ziele gesteckt werden können, resümierte die Regierung. 
Im Dezember 2018 wurde die Motion aufgrund zweijähriger Nichtbehandlung
abgeschrieben. Rickli beharrte aber auf ihrem Anliegen und reichte in der Folge im
Nationalrat eine parlamentarische Initiative (18.467) ein, um das Thema erneut
anzugehen. 1

MOTION
DATUM: 14.12.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Asylpolitik

Soucieux d'assurer l'encadrement et la formation des mineurs non accompagnés, le
député Jacques Bourgeois (plr, FR) a lancé une motion demandant au Conseil fédéral
de faire respecter par tous les cantons la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi
que de ne statuer sur un renvoi de requérants mineurs qu'une fois leur formation en
Suisse terminée, et non lorsqu'ils atteignent leur majorité. Lors du débat au Conseil
national, la ministre de la justice et police Simonetta Sommaruga a pris la parole au nom
du Conseil fédéral qui s'oppose à la motion pour les raisons suivantes: Premièrement,
les mesures d'accueil des requérants d'asile sont une compétence cantonale. Une
harmonisation des dispositions à l'encontre des requérants mineurs non accompagnés
(RMNA) est actuellement en cours, sous l'égide de la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS. Ensuite, en ce qui concerne le fait de
ne statuer sur l'éventuel renvoi d'un RMNA qu'une fois sa formation terminée, cela va à
l'encontre de la loi sur l'asile (LAsi). Cette dernière prévoit en effet un traitement
prioritaire des demandes d'asile de mineurs, afin de pouvoir d'une part accélérer
l'intégration de celles et ceux qui ont besoin d'une protection en Suisse, et de faciliter
le renvoi rapide d'autre part, de celles et ceux qui ne méritent pas une telle protection.
La conseillère fédérale ajoute que la proposition du motionnaire aurait pour
conséquence de prolonger le séjour des requérants d'asile, dépassant parfois leur
majorité, et pouvant même faciliter les cas de rigueur non souhaités par la législation
sur l'asile. La chambre basse s'est rangée à l'avis du Conseil fédéral en rejetant la
motion à 111 voix contre 71, sans abstentions. Le camp rose-vert ainsi que les groupes
UDC et vert'libéral se sont montrés unanimes: favorables à la motion pour le premier,
opposé pour les seconds, alors que les groupes PDC, radical-libéral et bourgeois
démocrates étaient plus partagés: une moitié des démocrates chrétiens était pour la
motion, comme six députés radicaux-libéraux sur 29 et un bourgeois démocrate sur les
six. 2

MOTION
DATUM: 15.03.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Familienpolitik

Im April kündigte der Bundesrat an, dass er die UNO-Konvention über die Rechte der
Kinder unterzeichnen werde. Bestehenden Unstimmigkeiten zur schweizerischen
Rechtsordnung — beispielsweise in Zusammenhang mit dem fehlenden Recht auf
Familiennachzug für bestimmte Ausländerkategorien — möchte er mit einem Vorbehalt
begegnen. Die Regierung bekräftigte damit ihre Stellungnahme zu einer Motion Longet
(sp, GE), welche den Bundesrat aufforderte, den Räten die Ratifizierung der UNO-
Konvention zu beantragen und gleichzeitig die nötigen Anpassungen des Landesrechts
vorzulegen. Bei dieser Gelegenheit erklärte der Bundesrat, dass er dieses
Übereinkommen den Räten erst nach Vorliegen der Botschaften zu den internationalen
Abkommen über die Menschenrechte und die Rassendiskriminierung unterbreiten
werde. Da die Motion im Rat bekämpft wurde, musste die Diskussion verschoben
werden. 3

MOTION
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Pour répondre à une réglementation insuffisante en matière de placement des enfants,
la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (pdc, FR) a déposé une motion
demandant que les organisations qui placent des enfants soient soumises au régime de
l’autorisation. En outre, la situation des enfants à long terme et la transparence des
coûts de ces organisations privées devront aussi être surveillées. Le Conseil des Etats et
le Conseil national ont adopté la motion, malgré une opposition du parti agrarien. 4

MOTION
DATUM: 27.09.2012
EMILIA PASQUIER

Le Conseil national a rejeté en mars 2018 une motion du député Schwander (udc, SZ).
Avec sa proposition intitulée: APEA. Instituer un système d'avocats de la première
heure il souhaitait que les personnes auditionnées dans le cadre d'un signalement de
danger à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (APEA) puissent bénéficier de
l'assistance d'un ou d'une avocate, indépendante et rémunérée par l’État. Le conseiller
agrarien estime que si ce dispositif existe dans le droit pénal et le droit d'asile, il devrait
également être mis à disposition pour des procédures qui gagneraient d'ailleurs en
efficacité. Ses arguments n'ont pas convaincu, puisque 107 voix s'y sont opposées,
contre 79 et 6 abstentions. 5

MOTION
DATUM: 15.03.2018
SOPHIE GUIGNARD

Die im Februar 2020 von der RK-NR eingereichte Motion «Kinder- und
Minderjährigenehen nicht tolerieren» forderte vom Bundesrat, das ZGB dahingehend
anzupassen, dass eine Eheschliessung für ungültig erklärt wird, wenn «zur Zeit der
Eheschliessung einer der Ehegatten minderjährig war». Zwar gelte in der Schweiz seit
1996 ohne «Wenn und Aber 18 als das Ehefähigkeitsalter», mit der von der RK-NR
vorgesehenen Änderung soll zusätzlich das gesetzliche Mindestalter auch auf
ausländische Minderjährigenehen angewendet werden können, wie dies neu auch in
Deutschland und den Niederlanden gehandhabt werde.
Wie zudem die Kommission per Medienmitteilung kommunizierte, gab sie zeitgleich
einer im Dezember 2018 eingereichten parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH)
(18.467) Folge, welche dieselben Absichten verfolgte. Mit ihrer Motion wolle die
Kommission zusätzlich den Druck auf den Bundesrat erhöhen, damit dieser
entsprechende Regelungen bereits bei der laufenden Revision des ZGB
berücksichtigte.
Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme im Mai die Ablehnung der Motion:
Mit dem Bericht in Erfüllung des Postulats Arslan (16.3897) habe man bereits
Handlungsbedarf erkannt und das EJPD damit beauftragt, bis Ende Jahr eine
«Vernehmlassungsvorlage im Sinne des darin skizzierten Lösungsvorschlags
auszuarbeiten». Ferner ging die Motion dem Bundesrat zu weit, da bei deren Annahme
rückwirkend zahlreiche, bereits jahrelang bestehende Ehen für ungültig erklärt werden
müssten, bei denen zum Zeitpunkt des Eheschlusses ein Ehegatte minderjährig war. 
In der nationalrätlichen Debatte zur Motion während der Sommersession 2020 führte
Justizministerin Keller-Sutter aus, die allfälligen Ungültigkeitserklärungen hätten auch
erbrechtliche Konsequenzen zur Folge, die man vermeiden wolle. Der Bundesrat sah
deshalb vor, dass Ehen, bei denen die Beteiligten zwar bei Eheschluss minderjährig
waren, unterdessen aber erwachsen seien, in Einzelfällen geheilt und damit für gültig
erklärt werden können. Trotz diesen Einwänden und der angekündigten
Vernehmlassungsvorlage wurde die Motion im Nationalrat mit grosser Mehrheit (150 zu
4 Stimmen bei 6 Enthaltungen) angenommen. 6

MOTION
DATUM: 02.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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Mittels Motion wollte Philippe Nantermod (fdp, VS) erwirken, dass das Verwehren des
Besuchsrechts eines nichtsorgeberechtigten Elternteils unter Strafe gestellt wird.
Wenn der sorgeberechtigte Elternteil nach der Scheidung dem nichtsorgeberechtigten
Elternteil verweigert, sein Kind zu besuchen, komme dies einer Verletzung der
Kinderrechte und einer Misshandlung sowohl des Kindes als auch des
nichtsorgeberechtigten Elternteils gleich, so der Motionär. 
Der Bundesrat stellte sich in seiner ausführlichen Begründung ablehnend zum
Begehren, wobei er auf Diskussionen im Rahmen der Revision der elterlichen Sorge zu
Beginn der 2010er Jahre verwies. Im Vorentwurf dieses Revisionsprojektes sei eine
entsprechende Änderung des Strafgesetzbuches zwar vorgesehen gewesen, aufgrund
der Vernehmlassungsantworten sei jedoch darauf verzichtet worden. Man habe
befürchtet, dass Besuchsrechtskonflikte durch eine Strafandrohung noch verschärft
würden und durch eine solche auch das Kind indirekt leide, weswegen der Bundesrat
«die Schaffung neuer Straftatbestände nach wie vor nicht als adäquates Mittel» sehe.
Anders beurteilte dies der Nationalrat. In der Sondersession im Mai 2021 nahm er die
Motion mit 100 zu 78 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Für Annahme sprachen sich die
Fraktionen der SVP sowie der FDP.Liberalen und der GLP – letztere zwei jeweils mit
einer abweichenden Stimme – sowie eine Minderheit der Mitte-Fraktion aus. 7

MOTION
DATUM: 04.05.2021
MARLÈNE GERBER

Kinder- und Jugendpolitik

Eine Motion Keller (cvp, AG) mit dem Auftrag an den Bundesrat, den Jugendlichen trotz
EWR-Nein den kulturellen, bildungsmässigen und beruflichen Weg nach Europa
möglichst offen zu halten, wurde vom Nationalrat auf Antrag des Bundesrates, der im
Alleingang keine konkreten Versprechungen machen konnte, als Postulat überwiesen. 8

MOTION
DATUM: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion forderte die abtretende Präsidentin der Eidg. Jugendkommission, die
Schaffhauser SP-Nationalrätin Ursula Hafner, der Bundesrat solle die organisatorischen
und materiellen Grundlagen für die Institutionalisierung eines eidgenössischen
Jugendparlaments schaffen. Der Bundesrat war bereit, die Motion als Postulat
entgegenzunehmen, doch wurde der Vorstoss von Nationalrat Bischof (sd, ZH) bekämpft
und die Diskussion deshalb verschoben. Im Ständerat wurde eine analoge Motion Frick
(cvp, SZ) mit Einverständnis des Motionärs als Postulat überwiesen. Bundesrätin
Dreifuss unterstützte den Vorstoss als wichtigen Beitrag gegen eine gewisse
Politikverdrossenheit der Jugend. Einer Institutionalisierung des eidgenössischen
Jugendparlaments gegenüber zeigte sie sich - vor allem auch aus finanzpolitischen
Überlegungen - eher skeptisch, wollte sich aber anderen Formen der jugendlichen
Politikmitarbeit keineswegs verschliessen.

MOTION
DATUM: 18.03.1994
MARIANNE BENTELI

Auch der Tessiner SP-Nationalrat Carobbio wies mit einer Motion darauf hin, dass
Personen, die Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen verführen, zu wenig
hart bestraft werden. Er verlangte, dass das schweizerische Strafgesetzbuch um eine
Bestimmung ergänzt werde, welche die Gerichte ermächtigt, in der Schweiz wohnhafte
Personen wegen sexueller Handlungen mit Kindern oder Kinderhandel im Ausland zu
verurteilen, auch wenn diese Delikte in den Ländern, in denen sie begangen wurden,
nicht strafbar sind. Da der Bundesrat darauf verwies, dass in derartigen Fällen wohl
kaum mit der Rechtshilfe der betreffenden Staaten gerechnet werden könnte, überwies
der Rat die Motion lediglich als Postulat. 9

MOTION
DATUM: 17.06.1994
MARIANNE BENTELI

Einstimmig und gegen den Antrag des Bundesrates genehmigte der Ständerat eine von
35 Abgeordneten unterzeichnete Motion Béguin (fdp, NE), welche verlangt, dass durch
eine Änderung des Strafgesetzbuches die Verjährung für gewaltfreie Handlungen gegen
die sexuelle Integrität von Jugendlichen, welche heute fünf Jahre beträgt, wieder auf
die für Verbrechen gewöhnliche Frist von zehn Jahren anzupassen sei. Bundesrat Koller
erinnerte den Rat vergebens daran, dass er selber bei der Beratung des neuen
Sexualstrafrechts einer kürzeren Verjährung zugestimmt hatte, um Kinder oder
Jugendliche, die an derartigen Übergriffen beteiligt waren, nicht noch Jahre danach
einer seelisch belastenden Ermittlung oder Untersuchung auszusetzen. Der Motionär
wandte demgegenüber ein, es gehe nicht an, einen sexuellen Übergriff auf einen
Minderjährigen einer kürzeren Verjährungsfrist zu unterstellen als einen einfachen
Ladendiebstahl. 10

MOTION
DATUM: 20.09.1994
MARIANNE BENTELI
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Gegen den Willen des Bundesrates, welcher Umwandlung in ein Postulat beantragt
hatte, nahm der Nationalrat eine Motion Brunner (sp, GE) an, die verlangte, dass
ausländische Kinder, die zur Adoption in die Schweiz gebracht werden, sofort in jeder
Hinsicht wie Schweizer behandelt werden und nicht während zwei Jahren in einem
rechtsfreien Raum bleiben. Bundesrat Koller verwies vergeblich darauf, dass das
Anliegen mit der beabsichtigten Ratifizierung des Haager-Adoptionsabkommens erfüllt
werde. Diese im Vorjahr unterzeichnete Konvention möglichst rasch dem Parlament
vorzulegen, verlangte eine ebenfalls überwiesene Motion Eymann (lp, BS). Aus
vorwiegend rechtlichen Überlegungen schwächte der Ständerat beide Vorstösse in
Postulate ab. 11

MOTION
DATUM: 01.02.1995
MARIANNE BENTELI

In Weiterführung eines Vorstosses ihres Tessiner Parteikollegen Carobbio, dessen
Motion im Vorjahr in ein Postulat abgeschwächt worden war, versuchte die Basler SP-
Vertreterin von Felten, den Bundesrat mit einer Motion zu beauftragen, das
Strafgesetzbuch so zu ändern, dass im Ausland begangene sexuelle Handlungen mit
Kindern auch dann der Strafbarkeit vor schweizerischen Gerichten unterstellt werden,
wenn das Delikt im Tatortstaat selbst nicht verfolgt wird. Als Begründung für ihr
Beharren führte sie aus, dass Deutschland 1993 die sexuelle Ausbeutung von Kindern
durch deutsche Touristen unter Anwendung des Universalitätsprinzips unter Strafe
gestellt hat. Der Bundesrat verwies erneut darauf, dass ein derartiges Vorgehen nicht
allein an der fehlenden gegenseitigen Strafbarkeit scheitere, sondern an den sich
stellenden Beweisproblemen, da vor allem Länder der Dritten Welt in derartigen Fällen
kaum Rechtshilfe gewähren würden. Die Landesregierung anerkannte aber, dass die
sexuelle Ausbeutung von Kindern unter Ausnützung ihrer Notlage in einigen Ländern
beängstigende Ausmasse angenommen hat, weshalb sie entschlossen sei, adäquate
Massnahmen zu ergreifen, um den Schutz dieser Kinder zu verbessern. Die damit
verbundenen Fragen bedürften aber noch vertiefter Abklärung. Auf ihren Antrag wurde
die Motion in ein Postulat umgewandelt. 12

MOTION
DATUM: 01.02.1995
MARIANNE BENTELI

Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates zog die für die Herbstsession bereits
traktandierte Beratung über die Ratifizierung der UNO-Kinderkonvention kurzfristig
zurück, da der Bundesrat erklärte, dass er sich weigern werde, eine von dieser
Kommission eingereichte Motion entgegenzunehmen, welche ihn verpflichtet hätte,
den Kindern aller ausländischer Arbeitnehmer möglichst rasch das Recht auf eine
uneingeschränkte Familienzusammenführung zuzugestehen. Die Landesregierung
begründete ihre ablehnende Haltung, welche einen Vorbehalt zur UNO-Konvention
bedingt, mit der Absicht, vorgängig das gesamte Ausländerrecht neu zu regeln. Die
Ständeratskommission wollte dagegen die Konvention ohne peinlichen Vorbehalt
ratifizieren können. Um keine Stellvertreterdebatte über die anstehende Änderung der
Ausländergesetzgebung zu führen und dem im Herbst neu gewählten Parlament die
Möglichkeit zu geben, über diese grundsätzliche gesellschaftspolitische Frage zu
bestimmen, beschloss die Kommission deshalb einstimmig, auf die Behandlung des von
ihr bereits gutgeheissenen Geschäfts zurückzukommen und die Beratung im Plenum
auszusetzen. 13

MOTION
DATUM: 29.09.1995
MARIANNE BENTELI

Trotz der Zustimmung des Rates zu den Vorbehalten des Bundesrates beantragte eine
Kommissionsminderheit - vor den Neuwahlen vom Herbst 1995 war es noch eine
Mehrheit gewesen -, den Bundesrat zu verpflichten, Gesetzesänderungen vorzulegen,
welche erlauben, den Vorbehalt zum Familiennachzug möglichst bald zurückzuziehen.
Dazu müsste insbesondere das Saisonnier-Statut geändert werden. Die beiden Genfer
Ständerätinnen Brunner (sp) und Saudan (fdp) wollten mit ihrer Motion deutlich
machen, dass "bestehendes Unrecht" nicht unbeschränkt aufrechterhalten werden
darf. Die EU-Verhandlungen abzuwarten sei unbefriedigend, da die bilateralen
Vereinbarungen über den Personenverkehr für Kinder aus Nicht-EU-Ländern nichts
änderten. Bundesrat und Kommissionsmehrheit räumten zwar ein, dass Änderungen
nötig seien. Trotzdem sei ein verbindlicher Auftrag im jetzigen Zeitpunkt verfehlt. Das
Plenum folgte ihnen und überwies den Vorstoss mit 24 zu 5 Stimmen als Postulat. 14

MOTION
DATUM: 06.06.1996
MARIANNE BENTELI
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Mit einer als Postulat überwiesenen Motion Ziegler (sp, GE) wurde der Bundesrat
aufgefordert, das Abkommen Nr. 138 des Internationalen Arbeitsamtes zum Verbot der
Kinderarbeit den Räten so rasch als möglich zur Genehmigung zu unterbreiten. 15

MOTION
DATUM: 04.10.1996
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Vermot (sp, BE) erreichen, dass der Bundesrat die
für die Prävention der Kindsmisshandlungen eingesetzten 150 000 Fr. auf 1 Mio. Fr. pro
Jahr erhöht. Die Landesregierung räumte ein, dass das genannte Budget tatsächlich
sehr bescheiden sei. Angesichts der prekären Finanzlage des Bundes sei eine
Aufstockung im jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht denkbar. Er zeigte sich aber bereit,
Möglichkeiten zur Verlagerung von Prioritäten zu prüfen. Auf seinen Antrag wurde die
Motion als Postulat überwiesen. 16

MOTION
DATUM: 20.03.1998
MARIANNE BENTELI

Ebenfalls in Motionsform verlangte Nationalrat Berberat (sp, NE), der Bundesrat solle
dem Parlament die nötigen gesetzlichen Massnahmen vorschlagen, damit die Schweiz
ihre Vorbehalte gegenüber dem UNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes
zurückziehen kann. Bundesrätin Metzler erklärte, es sei ein Ziel des Bundesrates, die
Vorbehalte so rasch als möglich zurückzunehmen. In allen Bereichen, die von den
Vorbehalten erfasst werden, seien seit der Ratifizierung Gesetzesreformen angepackt
worden. Da sich diese aber noch in verschiedenen Verfahrensstadien befinden,
beantragte sie erfolgreich Umwandlung in ein Postulat. Abschliessend sprach Metzler
Artikel 5 der Konvention an, wo auf Antrag der ständerätlichen Kommission ein
Vorbehalt bezüglich des Vorrangs der elterlichen Gewalt formuliert worden war. Sie
erinnerte daran, dass der Bundesrat stets die Auffassung vertreten habe, dass dieser
Vorbehalt rechtlich nicht zwingend sei. Da sich die Rechtslage seit Genehmigung der
Konvention nicht geändert habe und sich kaum ändern werde, interpretiere der
Bundesrat die Motion auch in der Postulatsform als verbindliches Signal der
Bundesversammlung, den Vorbehalt bei nächster Gelegenheit zurückzuziehen.
Andernfalls müssten die Räte ausdrücklich ein Festhalten an diesem Vorbehalt
beschliessen. 17

MOTION
DATUM: 20.03.2001
MARIANNE BENTELI

Nationalrat Janiak (sp, BL) verlangte in einer Motion den Erlass eines Rahmengesetzes,
das Bund und Kantone auf eine umfassende Jugendförderungspolitik verpflichtet;
zudem sei eine Bundesstelle zu errichten, welche die Arbeiten aller
Verwaltungseinheiten, die mit Jugendfragen zu tun haben, koordiniert und die Kantone
in ihren diesbezüglichen Anstrengungen unterstützt. Der Bundesrat war grundsätzlich
mit dem Anliegen der Motion einverstanden und befürwortete auch den Weg über ein
Rahmengesetz. Wegen mangelnder personeller Ressourcen beantragte er aber
Umwandlung in ein Postulat. Der Motionär war demgegenüber der Ansicht, die
Forderung, die seit mindestens 1995 auf dem Tisch liege, dulde keinen weiteren
Aufschub, weshalb er an der verbindlichen Form seines Vorstosses festhielt. Der
Nationalrat folgte seiner Argumentation und nahm die Motion mit 89 zu 63 Stimmen an.
Gleichzeitig überwies er eine Motion Wyss (sp, BE) für eine Förderung der politischen
Beteiligung der Jugendlichen als Postulat. 18

MOTION
DATUM: 26.11.2001
MARIANNE BENTELI

Eine vom Nationalrat im Vorjahr verabschiedete Motion Janiak (sp, BL), die ein
Rahmengesetz für eine umfassende Kinder- und Jugendförderungspolitik verlangte,
wurde aufgrund eines Minderheitsantrages aus CVP und FDP vom Ständerat mit 20 zu 14
Stimmen nur als Postulat angenommen. Die verbindliche Form wurde primär aus
föderalistischen Gründen verworfen, aber auch aus finanzpolitischen, da die Motion die
Schaffung einer Bundesstelle verlangte, welche die Arbeiten aller Verwaltungsstellen,
die mit Jugendlichen zu tun haben, koordinieren und die Kantone in der
Jugendförderungspolitik unterstützen sollte. 19

MOTION
DATUM: 18.06.2002
MARIANNE BENTELI

Mit drei Motionen machte Nationalrätin Wyss (sp, BE) auf spezifische Probleme von
Jugendlichen aufmerksam. Als Grundlage für deren politische Betätigung verlangte sie
ein Rahmengesetz, das die Qualität und Vereinheitlichung der politischen Bildung an
allen Schulen der Sekundarstufe II sichert. Mit dem Hinweis auf die Kantonshoheit in
Schulfragen beantragte der Bundesrat erfolgreich Ablehnung der Motion. Damit sich
Jugendliche, die sich politisch engagieren, ernst genommen fühlen, wollte Wyss der
eidgenössischen Jugendsession das Antragsrecht an die eidgenössischen Räte

MOTION
DATUM: 30.09.2002
MARIANNE BENTELI
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zugestehen. Sie verwies auf das geringe Echo, welches die Petitionen der
Jugendsession im Parlament jeweils auslösen. Der Bundesrat vertrat die Auffassung,
dazu wäre eine Verfassungsänderung nötig, welche ihm zugunsten einer bestimmten
sozialen Gruppe nicht gerechtfertigt scheine. Seiner Meinung nach behandeln
Bundesrat und Parlament die Petitionen mit zunehmender Beachtung. Auch diese
Motion beantragte er zur Ablehnung. Als die Motionärin ihn im Plenum ersuchte, den
Vorstoss wenigstens als Postulat anzunehmen, signalisierte Bundesrätin Dreifuss
Entgegenkommen, worauf das Postulat überwiesen wurde. Mit einer dritten Motion
verlangte Wyss eine stärkere Förderung der Freiwilligenarbeit Jugendlicher.
Insbesondere soll sich die Schweiz am Programm des „Europäischen
Freiwilligendienstes“ beteiligen und auf nationaler Ebene einen sozialen und
ökologischen Freiwilligendienst etablieren. Der Bundesrat erinnerte an die
Möglichkeiten, die sich aufgrund des Jugendförderungsgesetzes von 1989 ergeben und
beantragte Umwandlung in ein Postulat. Da ihre Motion von 75 Abgeordneten aus allen
Bundesratsparteien unterzeichnet worden war, gelang es Wyss, das Plenum von der
Stossrichtung ihrer Motion zu überzeugen. Diese wurde, wenn auch knapp, mit 79 zu 73
Stimmen gutgeheissen. 20

Im Vorjahr hatte der Nationalrat knapp eine Motion angenommen, welche eine stärkere
Förderung der Freiwilligenarbeit Jugendlicher verlangte. Der Ständerat folgte nun aber
dem Antrag des Bundesrates, der erneut auf die Möglichkeiten im
Jugendförderungsgesetz verwies, und verabschiedete den Vorstoss nur als Postulat
beider Räte. 21

MOTION
DATUM: 12.06.2003
MARIANNE BENTELI

Da aus heutiger Sicht das Haager Übereinkommen über die internationalen
Kindesentführungen zu wenig differenziert erscheint, forderte Nationalrätin Leuthard
(cvp, AG) den Bundesrat in einer mit seinem Einverständnis überwiesenen Motion auf,
sich für eine Anpassung der Konvention sowie für eine kindergerechte Handhabung der
bestehenden Normen einzusetzen. 22

MOTION
DATUM: 03.10.2003
MARIANNE BENTELI

Da aus heutiger Sicht das Haager Übereinkommen über die internationalen
Kindesentführungen zu wenig differenziert erscheint, hatte Nationalrätin Leuthard
(cvp, AG) den Bundesrat in einer mit seinem Einverständnis im Vorjahr angenommenen
Motion aufgefordert, sich für eine Anpassung der Konvention sowie für eine
kindergerechte Handhabung der bestehenden Normen einzusetzen. Die Motion wurde
nun auch vom Ständerat überwiesen. 23

MOTION
DATUM: 03.03.2004
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion beantragte Nationalrätin Teuscher (gp, BE), die Schweiz solle sämtliche
bei der Ratifizierung der UNO-Kinderrechtskonvention gemachten Vorbehalte
zurückziehen. In einem Punkt (Art. 5 über die elterliche Sorge) signalisierte der
Bundesrat Zustimmung, bei anderen stellte er laufende Gesetzesrevisionen in Aussicht,
die einen späteren Rückzug ermöglichen würden. In einem Punkt (Art. 40, der die
Trennung von untersuchenden und urteilenden Behörden verlangt) war für ihn ein
Entgegenkommen nicht denkbar, da das der schweizerischen Rechtsordnung
widersprechen würde. Auf seinen Antrag und im Einverständnis mit Teuscher wurde die
Motion als Postulat überwiesen. Da der Rückzug des Vorbehalts bei Art. 5 eigentlich
unbestritten ist, weil selbst Rechtsexperten ihn als „unecht“ beurteilen, nahm der
Ständerat aber im Einvernehmen mit dem Bundesrat eine Empfehlung an, die den
Bundesrat auffordert, darauf hinzuwirken, dass dieser Vorbehalt möglichst rasch
aufgehoben wird. 24

MOTION
DATUM: 10.03.2004
MARIANNE BENTELI

Mit 99:73 Stimmen abgelehnt wurde eine Motion von Nationalrätin Fehr (sp, ZH), welche
die Aufarbeitung der Geschichte der ehemaligen Verdingkinder verlangt hatte. In seiner
Antwort hielt der Bundesrat fest, dass das Thema unter dem allgemeinen Blickwinkel
der Sozialpolitik zu betrachten sei, diese aber im Wesentlichen in die Kompetenz der
Kantone und der Gemeinden falle. Im Februar hatte der Direktor des Staatssekretariats
für Bildung und Forschung, Charles Kleiber, bekannt gegeben, eine entsprechende
Studie in Auftrag zu geben. Zwecks Erforschung der Biographien von bis in die sechziger
Jahre in grossem Umfang in Pflegefamilien und Institutionen untergebrachten Kindern
hatte der Bund die Kantone ersucht, die entsprechenden Dossiers zu öffnen. Um die

MOTION
DATUM: 08.02.2005
MAGDALENA BERNATH
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Kantone von der Wichtigkeit der Aufarbeitung zu überzeugen, soll vorerst die Situation
der zwangsweise fremdplatzierten Kinder im Kanton Waadt und in anderen Teilen der
Romandie untersucht werden. 25

Diskussionslos überwies der Ständerat eine Motion Darbellay (cvp, VS) zur Verbesserung
der Sicherheit von Kindern insbesondere in Schulbussen. Abgelehnt wurde eine Motion
Langenberger (fdp, VD) betreffend des im Rahmen der WHO-Ministerkonferenz
beschlossenen „Aktionsplans zur Verbesserung von Umwelt und Gesundheit der
Kinder“. Die Regierung stimmte den Zielen (Zugang zu sauberem Wasser, Reduktion des
Übergewichts, Reduktion der Verschmutzung der Innenraumluft etc.) zu, hielt aber
einen speziellen Aktionsplan nicht für notwendig; sie hatte diesen bereits im Rahmen
der Aufgabenverzichtsplanung gestrichen. 26

MOTION
DATUM: 01.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Auf Antrag des Bundesrates überwies der Nationalrat eine Motion Vermot (sp, BE) als
Postulat. Es verlangt von der Regierung, in Anwendung des Haager Übereinkommens
über internationale Kindsentführungen die betroffenen Kinder und ihre gefährdeten
Elternteile effektiver zu schützen, insbesondere durch eine unentgeltliche
Rechtsvertretung. 27

MOTION
DATUM: 11.11.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat verwarf eine Motion Leuenberger (gp, GE), welche die Teilnahme an
Jugendschiessen auf mindestens 17-Jährige beschränken wollte. Der Bundesrat hatte
das Alter von 13 auf 10 Jahre herabgesetzt mit der Begründung, es handle sich um die
Ausübung eines Sports und nicht um die militärische Handhabung einer Waffe. 28

MOTION
DATUM: 28.11.2005
MAGDALENA BERNATH

Per 1. Januar wurden der Dienst für Jugendfragen und das Sekretariat der Eidg.
Kommission für Kinder- und Jugendfragen vom Bundesamt für Kultur ins Bundesamt für
Sozialversicherungen transferiert und mit der dort angesiedelten Zentralstelle für
Familienfragen zusammengeführt. Damit soll ein Kompetenzzentrum für Kinder-,
Jugend- und Familienpolitik entstehen. Mit 96:76 Stimmen lehnte der Nationalrat eine
Motion von Jacqueline Fehr (sp, ZH) ab, welche die Schaffung eines Bundesamts für
Kinder, Jugendliche und Familien verlangt hatte. Gemäss Bundesrat genügten die
bestehenden Strukturen, um einen verwaltungsinternen Austausch sowie die
Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den übrigen
gesellschaftspolitischen Akteuren zu gewährleisten. 29

MOTION
DATUM: 29.11.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat lehnte eine Motion Allemann (sp, BE) zur Schaffung eines virtuellen
Jugendparlaments ab. Gemäss Bundesrat würde das virtuelle Jugendparlament die
Jugendsession konkurrenzieren. 30

MOTION
DATUM: 29.11.2005
MAGDALENA BERNATH

Gemäss Artikel 141 Abs. 2 Bst. g des Parlamentsgesetzes muss der Bundesrat in seinen
Botschaften zu Erlassentwürfen unter anderem die Auswirkungen auf Wirtschaft,
Gesellschaft und Umwelt erläutern, soweit substanzielle Angaben dazu möglich sind. Mit
einer Motion verlangte Nationalrätin Markwalder Bär (fdp, BE), diese Begriffe seien
durch jenen der Generationenverträglichkeit zu ergänzen. Sie machte geltend,
Entscheide würden oft nur unter kurzfristigen Gesichtspunkten getroffen. Die Lasten,
die dadurch entstehen, müssten möglicherweise aber künftige Generationen tragen.
Dabei sollten deren Chancen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse in
ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht mindestens so sehr berücksichtigt
werden wie jene der heutigen Generationen. Die Motion wurde von beiden Kammern
diskussionslos angenommen. 31

MOTION
DATUM: 27.09.2007
MARIANNE BENTELI
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Ein mysteriöser Kriminalfall, bei welchem im Sommer ein scheinbar zufällig
ausgewähltes Kind ohne klar erkennbares Motiv entführt und ermordet worden war,
bewog die Rechtskommission des Nationalrats zu einer Motion, die ein zwischen Bund
und Kantonen institutionalisiertes Entführungsalarmdispositiv verlangt. Dieses System
soll es ermöglichen, bei Kindsentführungen rasch zu reagieren und koordiniert
vorzugehen. Dabei geht es insbesondere um eine massive, sofortige und systematische
Verbreitung von Meldungen und Informationen, welche die Bevölkerung zu besonderer
Aufmerksamkeit und zur Zusammenarbeit aufrufen. Beide Kammern stimmten der
Motion diskussionslos zu. 32

MOTION
DATUM: 11.12.2007
MARIANNE BENTELI

Mit einer von beiden Ratskammern überwiesenen Motion forderte Nationalrätin
Hubmann (sp, ZH) den Bundesrat auf, eine Bundesstelle zu bezeichnen, welche eine
aktualisierte Übersicht über die geltenden kantonalen Vorschriften betreffend
Jugendschutz (Alkohol- und Tabakverkauf, Verkauf und Ausleihe von DVDs) zur
Verfügung stellt und entsprechend Auskunft geben kann. Der Bundesrat teilte die
Ansicht, dass eine Übersicht über Jugendschutzbestimmungen sowohl für die
Unternehmen als auch für die kantonalen Präventions- und Vollzugsstellen sinnvoll und
nötig sei und gab an, diese Aufgabe werde von bestehenden Bundesstellen (BAG, BSV)
übernommen. 33

MOTION
DATUM: 17.12.2007
MARIANNE BENTELI

An einer seiner letzten Sitzungen der Wintersession befasste sich der Nationalrat
intensiv mit Kinder- und Jugendfragen sowie den dazu eingereichten Vorstössen. Drei
Motionen beschlugen die Jugendpolitik an und für sich. Amherd (cvp, VS) forderte den
Bundesrat auf, dem Parlament einen Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Kinder-
und Jugendförderung sowie den Kinder- und Jugendschutz zu unterbreiten. Der Bund
soll die Möglichkeit erhalten, Handlungsbedarf aufzuzeigen, Anstösse zu geben, eine
Harmonisierung der Massnahmen zu erwirken, Mindeststandards festzulegen und
Unterstützung zu leisten. Dabei sollen die Kompetenzen der Kantone nicht beschnitten,
sondern eingebunden werden. Der Bundesrat verwies auf die Arbeiten zu einer vom
Nationalrat 2001 überwiesenen Motion Janiak (sp, BL) (Mo. 00.3469) für ein
Rahmengesetz zur Kinder- und Jugendpolitik, die vom Ständerat allerdings in ein
Postulat umgewandelt worden war, und beantragte Ablehnung des Vorstosses, doch
wurde dieser mit 95 zu 91 Stimmen angenommen. CVP, GP und SP stimmten praktisch
geschlossen dafür, FDP und SVP ebenso nahezu einhellig dagegen. Eine ähnlich
lautende Motion Galladé (sp, ZH) (Mo. 07.3664) wurde ebenfalls gegen den Willen der
Regierung mit 105 zu 64 Stimmen an den Ständerat überwiesen; die SVP zeigte sich
erneut ablehnend, die FDP diesmal gespalten. Mit 99 zu 90 Stimmen verworfen wurde
hingegen eine Motion der Zürcher SP-Nationalrätin Fehr (Mo. 07.3759), welche die
bereits mehrmals erhobene Forderung nach der Schaffung eines eigentlichen
Bundesamtes für Kinder- und Jugendpolitik aufnahm. Hier konnte der Bundesrat
glaubhaft darlegen, dass in den letzten Jahren in diesem Bereich Fortschritte erzielt
worden seien, vor allem durch das 2006 im BSV geschaffene Geschäftsfeld "Familie,
Generationen und Gesellschaft", welches die Arbeiten der anderen Departemente bei
dieser Querschnittsaufgabe koordiniert, weshalb ein eigentliches Bundesamt nicht
mehr nötig sei. 34

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Unter dem Titel der Prävention wurde die Inpflichtnahme der Eltern thematisiert. Eine
besonders harte Gangart schlug dabei die SVP-Fraktion an, die mit einer Motion eine
Änderung des ZGB verlangte, so dass Eltern und andere Erziehungsberechtigte in jedem
Fall verantwortlich sind für Schäden, die durch unmündige Hausgenossen und
Familienangehörige verursacht werden. Den Eltern müsse wieder klar vor Augen
gehalten werden, dass sie ihre Erziehungsverantwortung nicht einfach an die Schule
delegieren könnten. Der Bundesrat erklärte dazu, die heute geltende so genannte milde
Kausalhaftung sei seiner Ansicht nach ausreichend; eine reine Kausalhaftung würde
allenfalls die Tendenz der Eltern fördern, ihre Verantwortung einer
Haftpflichtversicherung zu übergeben, was einem erzieherischen Nutzen eher entgegen
stehen würde. Auf seinen Antrag wurde der Vorstoss mit 117 zu 67 Stimmen abgelehnt. 35

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.22 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Rahmen seiner grossen jugendpolitischen Debatte hatte der Nationalrat im Vorjahr
eine Motion Allemann (sp, BE) angenommen, welche den Bundesrat gegen seine damals
geäusserte ablehnende Haltung verpflichtet, in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine
gesamtschweizerisch einheitliche Meldepflicht für Vorfälle menschlicher Gewalt
einzuführen. Die Regierung hatte die Ansicht vertreten, eine gesamtschweizerische
Statistik zu Gewaltdelikten und deren Opfer könne durchaus sinnvoll sein, eine
Meldepflicht insbesondere für Ärzte und Ärztinnen sei aber wegen des
Berufsgeheimnisses problematisch und könnte sich auch als kontraproduktiv erweisen,
da viele Opfer sich scheuen würden, die Tat zu thematisieren, wenn ihnen bewusst sei,
dass die Information nicht vertraulich behandelt werde. Im Ständerat beantragte die
Kommission einen leicht modifizierten Text, welcher es dem Bundesrat überlässt, mit
den Kantonen einen geeigneten Weg zu finden, um diese Gewaltvorfälle zu erfassen; auf
eine explizite Meldepflicht verzichtete der abgeänderte Text. In Ergänzung dazu
stipulierte er aber, dass die erhobenen Fälle im Hinblick auf mögliche
Präventionsmassnahmen auch statistisch ausgewertet werden. Dieser Antrag fand auch
die Unterstützung des Bundesrates. 36

MOTION
DATUM: 29.09.2008
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates zwei Motionen
(Amherd, cvp, VS und Galladé, sp, ZH) (Mo. 07.3664) angenommen, die ein Bundesgesetz
über die Kinder- und Jugendförderung sowie den Kinder- und Jugendschutz
verlangten. Der Bundesrat hatte vor einem verbindlichen Auftrag die Ergebnisse eines
Berichtes zur Opportunität eines Rahmengesetzes zur Kinder- und Jugendpolitik
abwarten wollen. Dieser war 2001 mit einem Postulat initiiert worden. Da der Bericht
„Strategie für eine schweizerische Kinder- und Jugendpolitik“ mittlerweile vorlag,
präsentierte die Kommission dem Ständerat nun eine modifizierte Version der Motion
Amherd. Ausgehend vom Bericht hatte sich der Bundesrat für eine Revision des
Bundesgesetzes über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit
ausgesprochen. Mit dieser Revision sollen verschiedene Ziele erreicht werden, nämlich
die Koordination und Harmonisierung der Massnahmen von Bund, Kantonen und
Gemeinden, die Definition der Zusammenarbeit von Bund, Kantonen, Gemeinden und
Partnerorganisationen und – sofern notwendig – die Schliessung von Lücken in
Spezialgesetzen. Im Einverständnis mit der Motionärin schlug die Kommission nun vor,
sich dieser Stossrichtung anzuschliessen, durch Überweisung der Motion aber den
politischen Druck aufrecht zu erhalten. Die Motion Galladé, die primär eine fundierte
Analyse des Ist-Zustands gefordert hatte, beantragte sie hingegen abzulehnen, da sie
vom Bericht erfüllt sei. In beiden Punkten folgte der Ständerat seiner Kommission. 37

MOTION
DATUM: 18.12.2008
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat verwarf im Berichtsjahr mit 64 zu 124 Stimmen eine Motion Galladé (sp,
ZH) mit der gefordert wurde, Jugendlichen unter 21 Jahren keinen
Waffenerwerbsschein mehr abzugeben. Ebenfalls abgelehnt hat er eine Motion Rielle
(sp, GE), welche die Abgabe von Militärwaffen an Kinder, Jugendliche und weitere
Zivilpersonen verbieten wollte. 38

MOTION
DATUM: 16.03.2009
ANDREA MOSIMANN

In der Herbstsession befasste sich auch der Nationalrat mit der Problematik von
stellenlosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, allerdings wurden die Vorstösse,
welche fast ausschliesslich aus den Reihen der SP stammten, ausnahmslos abgelehnt.
So unter anderem eine Motion Galladé (sp, ZH) zur Ausschöpfung des
Innovationszehntels zugunsten der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit, eine
Motion Meinrado (cvp, TI) für ausserordentliche Massnahmen zur beruflichen Förderung
von Jugendlichen sowie eine Motion der SP zur Weiterbeschäftigung von Lernenden in
bundesnahen Betrieben. 39

MOTION
DATUM: 15.09.2009
ANDREA MOSIMANN

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH), mit welcher die Eidgenössische Kommission für
Kinder- und Jugendfragen ersatzlos abgeschafft werden sollte, wurde vom Nationalrat
abgelehnt. 40

MOTION
DATUM: 19.03.2010
ANDREA MOSIMANN
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Der Nationalrat überwies in der Sommersession eine Motion Amherd (cvp, VS) zur
Eindämmung von Kinderprostitution. Mit dem Vorstoss soll der Bundesrat beauftragt
werden, das Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller
Ausbeutung und sexuellen Missbräuchen zu unterzeichnen und die notwendigen
gesetzlichen Massnahmen zu treffen, damit die Inanspruchnahme der Prostitution von
Minderjährigen unter Strafe gestellt wird. 41

MOTION
DATUM: 18.06.2010
ANDREA MOSIMANN

Der Ständerat debattierte als Zweitrat im Juni ein Anliegen von Nationalrätin Amherd
(cvp, VS) – die Motion mit der Forderung nach der Unterzeichnung des
Europaratsübereinkommens zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch. Zudem sollen Freier, welche Dienstleistungen von
minderjährigen Prostituierten in Anspruch nehmen, bestraft werden können. Die
Motion soll damit der Eindämmung der Kinderprostitution dienen. Neben dem
Nationalrat 2010 befürworteten auch der Bundesrat, die Polizei und die Kantone die
Motion. Der Ständerat schloss sich dieser Haltung an und überwies die Motion an den
Bundesrat. Die kleine Kammer verzichtete darauf, zwei Standesinitiativen aus Genf und
Wallis Folge zu geben, die durch die Überweisung der Motion gegenstandslos geworden
waren. 42

MOTION
DATUM: 07.06.2011
ANITA KÄPPELI

Sous l’impulsion de la politicienne Viola Amherd (pdc, VS), le Conseil national a accepté
la ratification du troisième protocole facultatif à la Convention de l’ONU relative aux
droits de l’enfant, et ce, malgré les réticences du gouvernement. En effet, le Conseil
fédéral aurait préféré retarder la ratification afin de prendre le temps d’examiner la
compatibilité entre les impératifs de la Convention et le droit suisse. Le Conseil des
Etats se prononcera sur le sujet l’année prochaine. 43

MOTION
DATUM: 19.09.2013
EMILIA PASQUIER

La CPS-CN a, par le biais de sa porte-parole Edith Graf-Litscher (ps, TG), déposé une
motion pour la mise en place d'une ligne téléphonique pour les parents de jeunes en
voie de radicalisation. Elle espère ainsi détecter précocement les radicalisations et
empêcher le départ de jeunes pour le djihad. Cette ligne serait coordonnée au niveau
national. Le Conseil fédéral ayant déjà implémenté la task force TETRA au niveau
national et intercantonal estime qu'une hotline nationale est superflue, l'expérience
des pays collaborant avec la Suisse ayant montré que c'est au niveau local que les
interlocuteurs sociaux sont importants pour les jeunes en voie de radicalisation. En
outre, pour les urgences, le numéro national 117 permet de communiquer ses doutes à
la police, qui le cas échéant pourrait agir directement. C'est pour ces raisons que le
Conseil fédéral a suggéré de rejeter la motion. Le Conseil national a suivi son avis à 110
voix contre 70 avec 4 abstentions. Durant la même semaine, il était possible de lire dans
les colonnes du Temps qu'une telle hotline existait. Elle a été mise en place par le
conseil central islamique suisse (CCIS), dans le but d'aider les professionnels de
l'éducation de différencier l'extrémisme des pratiques religieuses coutumières. Le CCIS
distribue depuis mars 2015 des papillons publicitaires pour sa ligne dans les écoles
alémaniques. Si les autorités ont dû préciser au public qu'il ne s'agissait pas d'une
initiative officielle, elles n'interdisent cependant pas la ligne téléphonique, toute
organisation religieuse étant en droit de proposer un tel service. 44

MOTION
DATUM: 27.01.2015
SOPHIE GUIGNARD

Lors de la session de mai 2017, le Conseil national a discuté une motion de la socialiste
Galladé (ps, ZH), visant à interdire le châtiment corporel. Il ne figure pas dans le code
civil d'interdiction explicite de cette pratique. Il est, selon la députée, nécessaire que
cela soit clairement mentionné, pour prévenir la maltraitance envers les enfants. Elle
cite comme exemple des pays comme l'Allemagne et la Suède, qui ont franchi ce pas. Le
Conseil fédéral, représenté lors du débat par la ministre Sommaruga est d'avis qu'une
telle mention est inutile, toute forme de violence envers les enfants, quand elle est
détectée, étant immédiatement poursuivie pénalement. L'objet a été rejeté par 128 voix
contre 51, avec 6 abstentions. 45

MOTION
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Par le truchement d'une motion, le sénateur Ruedi Noser (plr, ZH) a demandé au
Conseil fédéral de créer un bureau de médiation pour les droits de l'enfant. Ce bureau
aurait pour mission d'informer les enfants et jeunes de moins de 18 ans sur leur droits
et de leur favoriser l'accès à la justice. Indépendant de l'administration et facilement
accessible pour tou-te-s, le bureau pourrait également servir d'intermédiaire entre les
enfants et les services de l'Etat. La CSEC-CE s'est montrée favorable à l'objet, par 10
voix contre 2 et une abstention, arguant qu'un tel service, un bureau disposant et
dispensant un savoir sur les droits des enfants comblait un manque. Une minorité de la
commission jugeait par contre les dépenses en découlant trop élevées en regard du
petit nombre de cas où les services existants ne peuvent rien faire. 
Lors du débat en chambre haute, le conseiller fédéral Alain Berset (ps, FR) a tenté de
convaincre les parlementaires de refuser l'objet, car il estime que le cahier des charges
d'un tel service n'est pas clair. Comme selon le projet Noser ce serait au Conseil fédéral
de trouver la solution, le socialiste prévoit que la répartition des compétences entre la
Confédération et les cantons ne rendrait pas la tâche aisée. Les sénateurs et sénatrices
ont néanmoins accepté la motion à 23 voix contre 20, avec 2 abstentions. 46

MOTION
DATUM: 12.03.2020
SOPHIE GUIGNARD

En septembre 2020, le Conseil national a à son tour accepté la motion visant à créer
un bureau de médiation pour les droits de l'enfant, malgré une proposition de rejet de
la part d'une minorité UDC. Celle-ci n'aura pas réussi à convaincre l'ensemble du
groupe, puisque une députée et un député ont voté oui et qu'un autre s'est abstenu, ce
qui donne un score final de 138 voix pour, 46 contre et une abstention. 47

MOTION
DATUM: 24.09.2020
SOPHIE GUIGNARD

In der Herbstsession 2021 brachte der Nationalrat seinen Willen zum Ausdruck, das
Recht auf gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetzbuch zu verankern, und stimmte damit
einer Motion Bulliard-Marbach (mitte, FR) zu. Physische Tätlichkeiten wie Ohrfeigen
und Klapse sowie psychische Strafen sind in der Schweiz nicht explizit verboten,
weswegen die Schweiz, die sich mit der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention
eigentlich dazu verpflichtet hatte, von der UNO  bereits zweimal gerügt worden war. Die
Schaffung eines Rechts auf gewaltfreie Erziehung hätte Signalwirkung und könnte einen
Sinneswandel innerhalb der Bevölkerung herbeiführen, gab sich die Motionärin in der
Begründung ihres Vorstosses überzeugt. Noch heute erlebe jedes zweite Kind im
Rahmen der Erziehung physische oder psychische Gewalt. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da sich «in einer gesetzlichen
Regel [...] kaum befriedigend umschreiben» liesse, wie Eltern ihren Kindern Regeln und
Werte zu vermitteln hätten, wobei sie sich am Wohl ihrer Kinder zu orientieren hätten.
Ferner befürchtete er, mit einer solchen Regelung «Angst vor staatlichem
Interventionismus [zu] schüren». Der Bundesrat erklärte sich jedoch kurz nach seiner
Antwort zur Annahme eines Postulats Bulliard (Po. 20.3185) bereit, um Möglichkeiten für
angemessene Formulierungen zu prüfen. 
Im Unterschied zum Jahr 2017, als der Nationalrat eine Motion Galladé (sp, ZH; Mo.
15.3639) mit ebendieser Forderung noch ablehnt hatte, stimmte er dem Anliegen nun
mit 111 zu 79 Stimmen (3 Enthaltungen) zu. Unterstützt wurde die Motion von den
Fraktionen der SP, der Grünen, der GLP und der Mitte. 48

MOTION
DATUM: 30.09.2021
MARLÈNE GERBER

In einer Motion verlangte die WBK-NR, dass der Bundesrat die im Bericht zur Erfüllung
eines Postulats Fluri (fdp, SO) in Aussicht gestellte Machbarkeitsstudie zur Eintragung
des Sorgerechts in die kantonalen und kommunalen Einwohnerregister umgehend
durchführe. Nachdem der Bundesrat diesem Anliegen mit Annahme der Motion
zugestimmt hatte, folgte der Nationalrat diesem Antrag in der Wintersession 2021
diskussionslos. 49

MOTION
DATUM: 06.12.2021
MARLÈNE GERBER
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